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Nr. 54. Bekanntmachung,
Besitzregulirung bezüglich der zur Bahnstrecke Zittau-Nikrisch gehörigen,
auf Königlich Sächsischem Staatsgebiete gelegenen Eisenbahngrundstücke

betreffend:
vom 26. Juni 1896.

Nachdem die Strecke Zittau-Nikrisch der früheren Berlin-Görlitzer Eisenbahn vermöge
des unter dem 31. März 1896 bekannt gemachten Staatsvertrages zwischen Sachsen
und Preußen, betreffend den Uebergang der zum früheren Berlin-Görlitzer Eisenbahn—
unternehmen gehörigen Strecke Zittau-Nikrisch in das Eigenthum des Sächsischen Staates,
vom Königlich Sächsischen Staatsfiskus käuflich erworben worden ist, wird der General—
direktion der Staatseisenbahnen hierdurch die Ermächtigung ertheilt, im Namen des
Königlich Sächsischen Staatsfiskus wegen der Regulirung des über die bezeichnete
Eisenbahnstrecke abgeschlossenen Kaufgeschäftes in den Grund- und Hypothekenbüchern bei

Ausgegeben zu Dresden den 15. August 1896. 18


